
Spenden steuerlich absetzen

Seit 27.06.2011 sind Ihre Spenden an die ÖGPO 
steuerlich absetzbar. Somit können Sie einen Teil 
Ihrer Spenden 2011 vom Finanzamt zurückholen!

Sollte Ihr Steuerguthaben gleich wieder zur 
Spende werden, wirkt Ihre Hilfe doppelt!

Ein herzliches „Dankeschön” im Namen 
derer, für die Sie spenden!

Weitere Informationen und Formulare unter: 
www.bmf.gv.at/spendenservice

Spenden sind steuerlich absetzbar!

So bekommen Sie 
Ihr Geld zurück!

www.spendenabsetzbarkeit.info

Impressum: Krebs – Wir helfen! Nr. 1/2012 | Medieninhaber & Herausgeber: ÖGPO 
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Schwechat | ZVR: 242 239 954 | P.b.b. Verlagsort 2320 Schwechat, 11Z038909 M | 
Sollten für bestimmte Projekte mehr Mittel eingehen als dafür benötigt werden, 
so verwendet die ÖGPO diese für andere wichtige Aufgaben in der Krebstherapie. 

Beispiele aus dem Spendenrechner
Jahreseinkommen/Pension: 11.001 bis 25.000 Euro
Spendensumme: €	100,–		 Steuergutschrift: €	 36,50
Spendensumme: €	 80,–		 Steuergutschrift: €	 29,20
Spendensumme: €	 50,–		Steuergutschrift: €	 18,25

Jahreseinkommen/Pension: 25.001 bis 60.000 Euro
Spendensumme: €	100,–		Steuergutschrift: €	 43,20
Spendensumme: €	 80,–		 Steuergutschrift: €	 34,56
Spendensumme: €	 50,–		 Steuergutschrift: €	 21,60

Jahreseinkommen/Pension: über 60.000 Euro
Spendensumme: €	100,–		 Steuergutschrift: €	 50,–
Spendensumme: €	 80,–		 Steuergutschrift: €	 40,–
Spendensumme: €	 50,–		 Steuergutschrift: €	 25,–
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www.spendenabsetzbarkeit.info



Selbstverständlich können Sie auch im 
Ruhestand eine ArbeitnehmerInnen-
veranlagung einreichen. Ihre Pension 
gilt als Einkommen!

Sie möchten Ihr Formular 
online ausfüllen:

 Auf https://fi nanzonline.bmf.
gv.at/ Ihren Zugangscode 
anfordern. Dieser kommt per 
Post (RSa-Brief);

 Zugang aktivieren.

Schritt 3:
Ausfüllen der Arbeitnehmer-
veranlagung

Neben Ihren persönlichen Daten 
und Ausgaben tragen Sie auf 

Ihrem Formular die Summe aller gespendeten 
Beträge im Abschnitt „Sonderausgaben” ein. 
Sie müssen keine Belege mitschicken!

Schritt 4:
Versenden des Formulars

Sie können das fertig ausgefüllte 
Formular entweder

 persönlich bei Ihrem Wohnsitz-Finanzamt 
abgeben;

 per Post an Ihr Wohnsitz-Finanzamt senden;
 gleich online verschicken.

Schritt 5:
Das war‘s!

Nun werden Ihre Unterlagen 
bearbeitet. Nach ca. 14 Tagen 
sollte Ihr Steuerguthaben auf 
Ihrem Konto einlangen!

Spenden absetzen
in 5 Schritten

Schritt 1:
Belege sammeln

Heben Sie alle Belege Ihrer 
geleisteten Spenden gut auf! Als 
Nachweis Ihrer Spende gelten:

 bei Banküberweisungen oder Bareinzahlungen: 
die Einzahlungsbelege;

 bei Daueraufträgen oder Kreditkartenabbu-
chungen: der betreffende Kontoauszug.

Diese Belege (Einzahlungsnachweise) müssen
7 Jahre lang aufbewahrt werden.

Schritt 2:
Formulare organisieren

Sie möchten Ihr Formular 
(Arbeitnehmerveranlagung: L1) 
schriftlich ausfüllen:

 Beim Wohnsitz-Finanzamt abholen.

 Rufen Sie unser Spendentelefon an: 
02235–472301. Wir senden Ihnen das 
Formular gerne per Post zu.


